


49J A H R E S B E R I C H T  I T - P L A N U N G S R AT  &  F I T K O  2 0 2 2 / 2 3

Die 115 wechselt ab Januar 2023 in die operative  
Verantwortung der FITKO. Wie gestaltet sich dieser Über-
gangsprozess? 
In der FITKO ist die Stelle der Leitung 115 seit dem 01.04.2022 besetzt. 
Seitdem sind wir dabei, den Übergang der Geschäftsstelle 115 von 
Berlin nach Frankfurt am Main zu gestalten. 
	 Erst mit dem sukzessiven Aufbau weiterer Stellen in der FITKO 
konnte im zweiten Halbjahr 2022 der Wissenstransfer intensiviert 
werden, sodass der Übergang der Aufgaben zum 01.01.2023 sicher 
erfolgen kann.
	 Die 115 ist nicht die erste, dafür aber die größte Geschäftsstelle, 
die im Auftrag des IT-Planungsrats von der FITKO zu übernehmen 
ist. Daher können wir auf vorhandenes Wissen zum Übergang von 
Produkten aufbauen.  
	 Durch den intensiven persönlichen Austausch und die gute und 
kollegiale Zusammenarbeit konnten gemeinsam mit den Kolleg:in-
nen der Geschäftsstelle 115 im BMI die erforderlichen Handlungsfel-
der identifiziert und in einem kontinuierlichen Übergabeprozess 
umgesetzt werden. Durch diesen sehr guten offenen Austausch, bei 
dem wir kontinuierlich dazulernen, konnten wir bereits vor der offi-
ziellen Übernahme federführend verschiedene Aufgaben und auch 
Bereiche übernehmen. Einen besonderen Dank an dieser Stelle geht 
hier an die Berliner Kolleg:innen . 

Vor welchen besonderen Herausforderungen steht die 
neue Geschäftsstelle 2023? 
Die 115 ist ein etabliertes Produkt des IT-Planungsrats mit gut funkti-
onierenden Strukturen. Ziel ist es, diesen gesetzten Standard kon-
stant hochzuhalten und den Betrieb und die Kommunikation wei-
terhin sicherzustellen. Dazu ist es erforderlich, die benötigten Stellen 
– die erst ab Mitte 2022 zur Verfügung standen – schnellstmöglich 
zu besetzen und den Wissenstransfer im Jahr 2023 fortzusetzen.

Wie gestaltet sich die Weiterentwicklung der 115? 
Grundsätzlich bauen wir auf dem bereits Geleisteten auf, führen an-
gestoßene Entwicklungen weiter und bringen auch unsere Experti-
se – wie z. B. beim Sprachdialogsystem und dem Chatbot – team-
übergreifend ein. Neben den aktuellen technischen Entwicklungen 
wird unser Fokus zudem auf der Ausrichtung und Positionierung 
der 115 in der Verwaltungsdigitalisierung und im Rahmen des On-
linezugangsgesetzes liegen. Hier gilt es, die aufkommenden Anfor-
derungen umzusetzen und Wege zum Aufbau von Kapazitäten zu 
erarbeiten und weiter zu stärken, sodass die 115 auch online den 
First-Level-Support leisten kann.  
	 Mit dem Aufbau der Service-Kapazitäten folgt auch die Wieder-
aufnahme der Öffentlichkeitsarbeit. Erster Schritt wird hier die neu 
ausgerichtete und neu gestalteter Website der 115 sein.

Behördennummer 115

DREI  FRAGEN AN:
Geschäfts- und Koordinierungsstelle in der FITKO (Föderale IT-Kooperation)   

Team Berlin Team Frankfurt am Main
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Governikus
Der weitere Ausbau serviceorientierter, intelligent 
vernetzter Verwaltungsdienste erfordert sichere und 
vertrauenswürdige Basisdienste. Über das Produkt 
„Anwendung Governikus“ steht eine umfangreiche 
Produktsammlung für den gesamten Lebenszyklus 
elektronischer Daten zur Verfügung. Dies umfasst 
die sichere Transportinfrastruktur, den Schutz der In-
tegrität elektronischer Daten sowie sichere Authenti-
fizierungs- und Identifizierungsmöglichkeiten.
	 Im Jahr 2022 lag der Fokus auf der Weiterentwick-
lung der Basismodule XTA/OSCI sowie den eIDAS-
Authentisierungssystemen. Damit wurden relevante 
Grundfunktionen ergänzt, die maßgeblichen Ein-
fluss auf die erfolgreiche Umsetzung des Onlinezu-
gangsgesetzes (OZG) sowie die europäische An-
schlussfähigkeit haben. Dazu zählt unter anderem 
die Befähigung zum Empfang elektronischer Rech-
nungen sowie zum Versand elektronischer Beschaf-
fungsnachrichten nach europäischem Standard. 
Durch die Bereitstellung interoperabler Bausteine 
wird das „Once-Only-Prinzip“ konsequent adressiert. 
So wurden beispielsweise zentrale Funktionsbaustei-
ne für die schriftformersetzende Abgabe und die 
rechtsbindende Zustimmung zu Anträgen weiter-
entwickelt. Dabei wurden auch Prozesse zur An-
tragszustimmung für Unternehmen/Organisationen 
(Unternehmenswillenserklärung) realisiert. Ein weite-
rer Schwerpunkt waren Modifikationen für den 
Plattformbetrieb im Sinne der Deutschen Verwal-
tungscloud-Strategie (DVS).
	 Im Jahr 2023 steht u. a. die Weiterführung der Un-
terstützung von schriftformwahrenden Diensten im 
Kontext der Antragsdatenübermittlung im Vorder-
grund. Darüber hinaus soll die europäische An-
schlussfähigkeit im Zuge des Once-Only-Prinzips 
weiterverfolgt und anhand konkreter Prozesse abge-
bildet werden. Ein wesentlicher Treiber sind hierbei 
Anforderungen, die sich im Zuge der Registermo-
dernisierung und aus dem Datenschutzcockpit erge-

ben. Weiterhin im Fokus: die Vorbereitung auf den 
Cloud-Betrieb. Dabei wird in Abstimmung mit Nut-
zer:innen in ganz Deutschland das Produktportfolio 
so weiterentwickelt, dass sukzessive eine Lösungs-
plattform mit leistungsfähiger und flexibel skalieren-
der Architektur geschaffen wird, deren Services sich 
effizient in fachliche Lösungsarchitekturen integrie-
ren.
	 Weitere Aktivitäten: Die Smart-eID zur Identifizie-
rung mit dem Online-Ausweis auf dem Smartphone 
wird weiterhin umgesetzt. Darüber hinaus werden 
orts- und zeitunabhängige Zustimmungen zu Ver-
waltungsleistungen von mehreren Antragsteller:in-
nen über unterschiedliche schriftformwahrende Zu-
stimmungswege möglich sein. Außerdem werden 
die Szenarien, in denen Dokumente rechtsgültig sig-
niert werden, so erweitert, dass neben externen 
(Bürger:innen) auch interne Prozesse (Behördenmit-
arbeiter:innen) anwendungsfreundlich abgebildet 
werden, unter anderem mit eIDAS-Fernsignaturen.

Governikus MultiMessenger (GMM) 
Der Governikus MultiMessenger (GMM) ist eine zen
trale Multikanalkommunikationsplattform, die als 
virtuelle Poststelle fachlich, technisch und juristisch 
relevante nationale Transportsysteme und notifizier-
te elektronische Einschreib-Zustelldienste gemäß eI-
DAS-Verordnung (eIDAS-VO) unterstützt. Diese 
Transportkanäle bieten neben Vertraulichkeit durch 
Verschlüsselung zudem Authentifizierung und Ver-
bindlichkeit in unterschiedlicher Qualität und wer-
den in einer Vielzahl verschiedener Lösungs
szenarien und Digitalisierungsvorhaben in der öf-
fentlichen Verwaltung mittels GMM eingebunden. 
Der GMM berücksichtigt hierbei die individuellen, 
teils proprietären Anforderungen der einzelnen 
Transport- und Infrastrukturkanäle und sichert die 
vereinheitlichte Anbindung an die eigentlichen 
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Fachsysteme wie z. B. eAkten, Dokumentenmanage
mentsysteme (DMS), Verwaltungsportale und die ei-
gene IT. 
	 Die Schnittstellen des GMM sind an offenen natio-
nalen und internationalen Standards ausgerichtet, 
die den breiten Einsatz in den zunehmend konsoli-
dierten Betriebsszenarien ermöglichen und eine 
hohe Flexibilität hinsichtlich Anbindung und Integra-
tion in die verschiedenen Lösungsszenarien sicher-
stellen. Der GMM wird stetig von seiner Pflegege-
meinschaft, bestehend aus dem Bund und 10 Län-
dern, weiterentwickelt. Die Weiterentwicklung be-
rücksichtigt hierbei die Bedarfe aus den zunehmend 
vernetzten Infrastrukturen sowie rund um den steti
gen Ausbau digitaler Verwaltungsdienstleistungen.
	 Im Jahr 2022 lag ein Fokus auf der Weiterentwick-
lung der Anwendung hinsichtlich der Unterstützung 
neuer und funktionaler Erweiterungen bestehender 
Nachrichtenkanäle. So wurde u. a. der Nachrichten-
kanal EGVP/OSCI-Nachrichten an die Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung (ERVV) angepasst und 

somit Voraussetzungen für einen Transport und Aus-
tausch großer eAkten zwischen Verwaltung und Jus-
tiz im elektronischen Rechtsverkehr geschaffen. Für 
eine interoperable und fachdomänenübergreifende 
Anbindung von IT-Systemen wurde die Unterstüt-
zung des Standards XTA2 V3 aufgenommen. Ebenso 
wurde für den Austausch von eRechnungen der eu-
ropäische eDelivery-Kanal OpenPEPPOL/AS4 erwei-
tert. Darüber hinaus erfolgte der Start der Anbin-
dung von FIT-Connect.
	 In 2023 werden die OpenPEPPOL-Funktionalitäten 
für die Unterstützung von xBestellung und xRech-
nung und damit einhergehende fachliche Anforde-
rungen erweitert und der Fokus auf eine weiter leis-
tungsfähige und skalierende Produktarchitektur bei 
stark ansteigenden Nachrichtenanzahlen gelegt. Da-
rüber hinaus zeichnet sich der Bedarf an einer Unter-
stützung von FINK AS4 als weiterer Transportkanal zur 
Anbindung interoperabler Nutzer:innenkonten ab.



52 P R O D U K T E

Welche Idee steckt hinter dem 
eGov-Campus und was wurde  
bisher erreicht? 
Es ist offensichtlich, dass es nicht genü-
gend Beschäftigte in der öffentlichen 
Verwaltung gibt, die über ausreichende 
Kompetenzen verfügen, um die not-
wendige Digitalisierung im öffentlichen 
Verwaltungshandeln umzusetzen. Hie

raus wurde die Idee des eGov-Campus geboren. Es geht darum, die 
vorhandenen Kräfte in Forschung und Lehre für den Bereich E-Go-
vernment zu bündeln und deutschlandweit zu nutzen. Durch die fi-
nanzielle Förderung von Hochschulen bei der Erstellung von Lern-
modulen, aber auch durch Begleitung mit didaktischer Beratung 
wird ein breiter Kompetenzaufbau in Fragen der digitalen Lehre bei 
den beteiligten Hochschulen erreicht.
	 Finanziert mit 2,1 Miollionen Euro aus dem Digitalisierungsbud-
get wurde in zwei Jahren eine Lernplattform und das zugehörige 
Webportal mit fünf Lernmodulen auf Hochschulniveau verfügbar 
gemacht. Weitere 12 Lernmodule wurden aus den Projektmitteln 
gefördert und wurden bzw. werden online geschaltet. Da die Erstel-
lung der Lernmodule aus öffentlichen Mitteln gefördert wurde, ist 
die Nutzung kostenfrei.
	 Bisher wurden ca. 7.000 Einschreibungen vorgenommen. Das 
Nutzerfeedback ist sehr positiv.
	 Nachdem das Projektteam zum Ende der Projektzeit eine voll-
ständig nutzbare Lernplattform mit positiven Nutzererfahrungen 
übergeben konnte, liegt der eGov-Campus seit 2022 als reguläres 
Produkt des IT-Planungsrats in der operativen Verantwortung der 
FITKO (Föderale IT-Kooperation).

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit/  
Kooperation zwischen Wissenschaft und Verwaltung?
Es hat sich im Projektzusammenhang eine unglaublich offene Zu-
sammenarbeit der beteiligten Hochschulen in der Erarbeitung der 
Lernmodule ergeben. Ein Graduiertenkolleg mit den beteiligten wis-
senschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist entstanden, 
wo jederzeit offen über die Erfahrungen und mögliche Verbesserun-

gen gesprochen wird. Dort bildet sich ein Netzwerk, aus dem die öf-
fentliche Verwaltung hochqualifizierte Beschäftigte gewinnen kann. 
Weiterhin ist es gelungen, sehr kompetente Fachbereiche aus dem 
Bereich Wirtschaftsinformatik für Fragen der öffentlichen Verwal-
tung zu interessieren. Damit wird die Grenze zwischen Wirtschaft 
und Verwaltung durchlässiger.
	 Nachdem erprobte und akzeptierte Lernmodule zu vielen The-
men der Digitalisierung der öffentlichen Hand zur Verfügung ste-
hen, geht es jetzt darum, die Personalverantwortlichen zu motivie-
ren, diese Lernmaterialien nutzbar zu machen. Die Digitalisierung 
der Lehre, die viele Möglichkeiten für neue Lernformate mit sich 
bringt, muss jetzt in der Fortbildung angenommen und bedarfsge-
recht adaptiert werden. Dazu müssen die Fortbildungsverantwort-
lichen mit den Weiterbildungsbereichen der Hochschulen zusam-
menarbeiten. 
	 Da es um Weiterbildungsangebote für den gehobenen und  
höheren Dienst geht, sind hauptsächlich die Landesverwaltungen 
aufgerufen, Pilotprojekte zu starten, um die neuen Möglichkeiten 
weiterzuentwickeln. 

In welcher Form werden die bisherigen Erfahrungen in 
die Weiterentwicklung des eGov-Campus einfließen?
Es gab von Personen, die die Lernmodule berufsbegleitend durch-
laufen haben, das Feedback, dass der Arbeitsaufwand für ein kom-
plettes Modul zu hoch wäre. Bei vielen Teilnehmenden geht es 
auch erst einmal darum, einen Überblick über ein Thema zu be-
kommen. Deshalb wird das Lernangebot nach und nach modula-
risiert. Dabei muss bei allen Lernmodulen des eGov-Campus sicher-
gestellt sein, dass jeweils ein vergleichbarer Zeitaufwand erforder-
lich ist und dass für jedes (Teil-)Modul die Lerninhalte qualitätsgesi-
chert sind. Das wird durch eine Akkreditierung gemäß dem europa-
weit angewendeten ECTS-System erreicht. Innerhalb der gesamten 
europäischen Hochschullandschaft wird das Thema Modularisie-
rung digitaler Lerninhalte mehr und mehr diskutiert. Der eGov-
Campus ist mit seinen Aktivitäten damit ein Schrittmacher in der 
Innovation der digitalen Lehre. Die öffentliche Verwaltung in 
Deutschland hat somit die Gelegenheit, ihren Beschäftigten welt-
weit führende Fortbildungsangebote anzubieten.

eGov-Campus

DREI  FRAGEN AN: 
Andreas Börner  |  Projektmanager eGov-Campus
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FIT-Store 
Der FIT-Store ermöglicht der Verwaltung die Nach-
nutzung von betriebsbereiten Online-Diensten zu 
standardisierten Vertragsbedingungen. Die (Ver-
trags-)Prozesse werden dabei zentral über die FITKO 
(Föderale IT-Kooperation) gesteuert. 2022 war das 
erste operative Jahr des FIT-Stores. 
	 Der Schwerpunkt lag in 2022 auf Informationsver-
anstaltungen zur Funktionsweise des FIT-Stores und 
der damit einhergehenden Erhöhung des Bekannt-
heitsgrads. Neben der verstärkten Akquise von 
nachnutzbaren Leistungen wurde das zentrale Wis-
sensmanagement für den FIT-Store ausgebaut (FIT-
Store-FAQ, FIT-Store Guide, Übersicht Nachnutzungs-
modelle, Präsentationen). Die Erfahrungen und Er-
kenntnisse aus einer Vielzahl von Gesprächen sind 
allen Interessierten zentral zur Verfügung gestellt 
worden und werden fortlaufend aktualisiert.
	 Neben den verfügbaren „Einer für Alle“-(EfA-)Leis-
tungen und Nicht-EfA-Leistungen hat die Kategori-
sierung mit „demnächst verfügbar“ und „Ankündi-
gungen“ Nachnutzern eine Orientierung zum zeitli-
chen Horizont nachnutzbarer verfügbarer Leistun-
gen gegeben und Bereitsteller von Leistungen moti-
viert, sich frühzeitig mit ihrem EfA-Angebot im FIT-
Store zu melden.
	 Über die Verträge für Leistungen nach dem Mo-
dell Sofware-as-a-Service (SaaS) hinaus gab es auch 
Interesse an anderen Vertragsformen: Software-
Überlassungsverträgen,. sonstigen Vertragsabwand-
lungen, wie z. B. Leistungspakete statt einzelner On-
line-Dienste, Übertragung von Nutzungsrechten an 
Komponenten oder der Beauftragung einer Ent-
wicklungsleistung unter Trägern der FITKO über die 
FITKO.

	 2023 steht der FIT-Store im Zeichen der Weiterent-
wicklung. Der Marktplatz der Verwaltung, der im 
Auftrag des IT-Planungsrats von der govdigital eG 
entwickelt wird, soll die kaufmännische Seite des 
Leistungsaustauschs digitalisieren und den Leis-
tungsaustausch technisch unterstützen. Für den FIT-
Store und andere Anbieter von EfA- Leistungen we-
sentliche Funktionen – wie Ermittlung bzw. Abstim-
mung des Preises für die Bestellung, das Angebot 
von Leistungspaketen und die Sammelbestellungen 
der Länder für Kommunen – sind dabei zentrale 
noch zu implementierende Standardfunktionen. 
Diese sollen in Q1/2023 zur Verfügung stehen.
	 Die FIT-Store-Verträge werden im Marktplatzpro-
jekt von der manuellen Abwicklung auf den automa-
tisierten Abschluss von Verträgen transformiert. Der 
Vertragsschluss soll per Klick ohne Unterschrift mög-
lich sein. Möglich wird das durch Authentifizierungs- 
und Authorisierungsprozesse bei jedem neuen Nut-
zer:innenkonto, Rechte und Rollenvergabe innerhalb 
eines Nutzer:innenkontos und durch den Umstand, 
dass die Verträge keiner Schriftform unterliegen.

Behördenfinder Deutschland (BFD)
Der Behördenfinder Deutschland (BFD) nimmt 
Suchanfragen auf dem gleichnamigen Portal an 
und leitet diese an die Bürger:innenserviceportale 
weiter. Der Webservice des BFD ist konzipiert, um 
bei Nichtzuständigkeit bei den Suchanfragen das 
korrekte Portal zu finden und weiterzuleiten. Diese 
Funktion wird durch die Anbindung an das Online-
Gateway des Portalverbunds nicht mehr benötigt, 
sodass die Webseite des Behördenfinders nach Ab-
schluss der Migration voraussichtlich in 2023 abge-
schaltet werden kann. 
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Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 des Staatsvertrags zur 
Ausführung von Art. 91c des Grundgesetzes 
beschließt der IT-Planungsrat fachunabhängi-
ge und -übergreifende IT-Interoperabilitäts-
standards und IT-Sicherheitsstandards.

Der Austausch von elektronischen Daten zwi-
schen den föderalen Ebenen gewinnt mit der 
Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) 
und der damit einhergehenden Digitalisierung 
der öffentlichen Hand zunehmend an Bedeu-
tung. Damit ein einfacher Datenaustausch er-
folgen kann, bedarf es abgestimmter standar
disierter Mechanismen. Hierzu gehören u. a. 
Schnittstellenformate und technische Systeme. 

Bei der Entwicklung und dem Betrieb von 
Standards wird der IT-Planungsrat über das 
Projekt- und Produktmanagement der FITKO 
(Föderale IT-Kooperation) unterstützt. Darü-
ber hinaus beauftragt die FITKO bei Bedarf die 
Koordinierungsstelle für die Standardisierung 
in der Informationstechnik (KoSIT) zur Pflege 
und zum Betrieb von Datenaustauschforma-
ten. Damit stellt die FITKO im Auftrag des IT-
Planungsrats sicher, dass eine stetige Pflege 
und Weiterentwicklung der Standards gewähr-
leistet sind.

XÖV-Rahmenwerk

Das XÖV-Rahmenwerk ist ein Instrument des IT-
Planungsrats zur Unterstützung der Standardi-
sierung in der Datenübermittlung der öffentli-

chen Verwaltung. Mit den methodischen Grundla-
gen und den Produkten des XÖV-Rahmenwerks 
werden Standardisierungsvorhaben bei der Entwick-
lung und Fortschreibung XML-basierter Standards 
unterstützt. Bis Ende 2022 wurden damit ca. 70 XÖV-
Standards unter anderem in Projekten zur OZG-Um-
setzung entwickelt.
	 Die kontinuierliche Steigerung der Anwendung 
des XÖV-Rahmenwerks erfordert regelmäßige Opti-
mierungen und Weiterentwicklungen. Hierzu wur-
den Neuvorhaben durch den Ausbau von Schulungs- 
und Beratungsangeboten gezielt unterstützt. Mit ei-
ner vereinfachten Methodik konnte die Anwendbar-
keit der Produkte des XÖV-Rahmenwerks verbessert 
und so die Einstiegshürden in der Nutzung der Stan-
dardisierungsmethoden deutlich gesenkt werden.
	 Ebenso erfolgte eine Weiterentwicklung des 
XÖV-Rahmenwerks beispielsweise hinsichtlich der 
Verwendung des normierten einheitlichen Zeichen-
satzes (DIN 91379) und der Möglichkeit zur mehr-
sprachigen Auszeichnung von Codelisten.
	 Im Jahr 2023 werden die Organisations- und 
Community-Strukturen ausgebaut. Die XÖV-Pro-
dukte werden im Rahmen von Projekten im Bereich 
der Modellierungsunterstützung und der Pflegebe-
rechtigung im XRespository weiterentwickelt. Der 
Ausbau der Vernetzung in den Bereichen der Once-
only-basierten Architekturen, der Single-Digital-
Gateway-Verordnung (SDG-VO) und der Registermo-
dernisierung wird ebenso ein wesentlicher Arbeits-
schwerpunkt sein.

S TA NDA R D S
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XÖV-Zertifizierung
Die XÖV-Zertifizierungsstelle beim ITZ-Bund prüft 
Spezifikationen von Standards auf ihre XÖV-Konfor-
mität und zertifiziert diese.
	 Die Zertifizierung der XÖV-Standards ist entschei-
dend für das hohe Qualitätsniveau digitaler Verwal-
tungsprozesse von Bund, Ländern und Kommunen. 
Soll ein Standard zertifiziert werden, muss dies aktiv 
beantragt werden. Im Rahmen dieser Anträge prü-
fen die Expert:innen in der XÖV-Zertifizierungsstelle 
die Standards auf ihre XÖV-Konformität gegen vor-
gegebene Kriterien. Die Prüfung basiert auf den ver-
bindlichen und transparenten Bewertungs- und 
Qualitätskriterien im XÖV-Handbuch der Koordinie-
rungsstelle für IT-Standards (KoSIT). Mit der Zertifi-
zierung wird eine einheitliche Basis für die Entwick-
lung neuer sowie die Pflege vorhandener Standards 
für E-Government-Dienste erzielt und XÖV zukunfts-
sicher gestaltet.

Ziele und Nutzen der XÖV-Zertifizierung

•	  Sicherstellung der Interoperabilität
•	  Wirtschaftlichkeit der Entwicklung
•	  Risikominimierung
•	�  �Qualitätsverbesserung durch Wiederverwend-
barkeit

Seit der Einrichtung der XÖV-Zertifizierungsstelle im 
Jahr 2010 wurden insgesamt 108 Zertifizierungen be-
antragt. Bisher konnten 95 Zertifikate erteilt werden.
	 Mit dem Zertifikat als Bestätigung der XÖV-Kon-
formität wird belegt, dass die XÖV-Vorhaben nach 
modernen Methoden und Techniken erstellt wor-
den sind. Diese Qualitätssicherung stärkt das Ver-
trauen in diese Vorhaben und unterstützt somit den 
Standardisierungsgedanken in der öffentlichen Ver-
waltung.

	 Die XÖV-Zertifizierungsstelle erbringt aktuell 
Dienstleistungen für alle XÖV-Vorhaben, d. h. für 
Bund, Länder und Kommunen, und trägt damit maß-
geblich zur nachhaltigen Erfüllung der Gesamtziele 
der Standardisierung und der Interoperabilität in der 
öffentlichen Verwaltung bei. Die Zertifizierung ist 
dabei für die jeweiligen Vorhaben kostenlos.
	 Die XÖV-Zertifizierungsstelle geht von einem 
gleichbleibenden Interesse und weiteren Zertifizie-
rungsaufträgen im Jahr 2023 aus.

OSCI/XTA2 
Der Standard OSCI 1.2 ist der Protokollstandard für 
die einheitliche Übermittlung von Nachrichten in 
der IT-Infrastruktur der Verwaltung. Hierfür definiert 
OSCI die erforderlichen fachunabhängigen Nach-
richten, Nachrichtenmerkmale und Berichtsstruktu-
ren. XTA2 spezifiziert eine standardisierte Anbin-
dung von Fachverfahren an Transportverfahren, die 
beispielsweise auf OSCI basieren. 
	 Zur Optimierung des Verständnisses der Spezifika-
tion von XTA2 und deren Anwendung wurde in 2022 
eine quelloffene Testumgebung bereitgestellt. Die 
Grundlagendokumentation sowohl für OSCI als auch 
XTA2 wurde verbessert sowie Informationen zum 
Einsatz und eine Best-Practice-Vorgabe für eine En-
de-zu-Ende-Verschlüsselung herausgegeben. 
	 Die Leistungsfähigkeit eines zukünftigen Einsatzes 
von OSCI und XTA in den föderalen Transportinfra-
strukturen wurde im Rahmen eines Praxistests des 
Landes Nordrhein-Westfalen sowie einer umfangrei-
chen OSCI-Studie in Zusammenarbeit mit Dienstleis-
tern des Bundesverwaltungsamts, sowie der FITKO 
und KoSIT evaluiert.
	 Erforderliche Schritte zur Umsetzung der Hand-
lungsempfehlungen aus den Studien werden in 
2023 geprüft und je nach konkretem Erfordernis an-
gegangen.
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	 Um dem Bedarf der Transportanbieter einer fach-
unabhängigen, stabilen Schnittstelle gerecht zu 
werden, soll XTA2 in zukünftigen Versionen neben 
einem stabilen Funktionskern die Integration von 
Erweiterungen ermöglichen.
	 Die Aktivitäten in Kontexten wie OZG, Register-
modernisierung, Datenschutzcockpit und eIDAS-
Verordnung werden weiterhin verfolgt. Durch die 
Weiterentwicklung der Infrastruktur können neue 
Anforderungen für den Standard XTA entstehen. 
Deren Umsetzung wird geprüft und im Bedarfsfall 
eingeplant.

XRechnung
XRechnung ist der deutsche Standard für die elek
tronische Rechnungsstellung mit den öffentlichen 

Auftraggebern. Er basiert auf der europäischen 
Norm EN 16931-1 zur Umsetzung der Richtlinie 
2014/55/EU. In 2022 wurde der Schwerpunkt auf die 
Konsolidierung der normativen Komponenten und 
die kontinuierliche Verbesserung der technischen 
Komponenten gelegt. Ab 2023 geht XRechnung in 
den übergeordneten Standard XStandards Einkauf 
(XSE) über. Das Jahr wird daher insbesondere im Zei-

chen der Einbindung des Betriebs XRechnung in 
den Betrieb von XSE stehen.

PEPPOL Authority
Um elektronische Rechnungen und ab 2023 weitere 
Geschäftsdokumente im Beschaffungskontext der 
öffentlichen Verwaltung sicher und nachvollziehbar 
europaweit abbilden und übermitteln zu können, 
betreibt die Koordinierungsstelle für IT-Standards 
(KoSIT) im Auftrag des IT-Planungsrats die nationale 
Peppol Authority. In 2022 wurde über das Format 
der nationalen Service Provider Community der 
Ausbau des Peppol-Netzwerks vorangetrieben. Bis 
Ende 2022 hatten sich die meisten Bundesländer so-
wie der Bund an das Peppol-Netzwerk angebunden. 
Bis Ende 2023 soll dieser Prozess abgeschlossen wer-
den. Die Aktivitäten der Peppol Authority werden ab 
2023 in den übergeordneten Organisationsrahmen 
XStandards Einkauf eingebunden.

XVergabe
Mit dem erfolgreichen Abschluss des Projekts „Digi-
talisierung der Beschaffung“ in 2022 (s. Seite 39) wur-
den auch die Vorbereitungen zur Ablösung des bis-
herigen Standards XVergabe durch den neuen Stan-
dard eForms-DE getroffen. Als Bestandteil von 
XStandards Einkauf soll eForms-DE ab 2023 für die 
Veröffentlichung von elektronischen Bekanntma-
chungen an Vergabeplattformen der öffentlichen 
Verwaltung etabliert werden. 

XStandards Einkauf (XSE)
Ab 2023 ist mit XStandards Einkauf ein neuer Orga-
nisationsrahmen zum Betrieb aller erforderlichen 
Standards für digitalisierte Einkaufs- und Beschaf-
fungsprozesse in der öffentlichen Verwaltung ge-
startet. Zu diesen Standards gehören neben dem 
bereits etablierten Standard XRechnung auch die 
neu einzuführenden Standards XBestellung und 
eForms-DE. Auch die Aufgaben der Peppol Authori-
ty sind ab 2023 Teil von XStandards Einkauf.

„Mit XRechnung stand ein bewährter Standard 
Pate für den Betrieb von XStandards Einkauf ab 
2023. Durch den zukünftig gemeinsamen Betrieb 
aller Standards sowie die gemeinsame Arbeit an 
standardübergreifenden Themen werden die 
einzelnen Vorhaben voneinander profitieren und 
es wird spannend sein zu beobachten, welche zu 
erwartenden, aber insbesondere auch welche 
noch nicht abzusehenden positiven Effekte da
raus resultieren werden.“

D R .  L A R S  R Ö L K E R - D E N K E R   |   Referent XRechnung, KoSIT
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	 Neben dem Aufbau der neuen Betriebsorganisa-
tion auf Basis des in 2022 erstellten Betriebskonzepts 
(siehe IT-PLR-Beschluss 2022/49) sollen in 2023 auch 
erste übergreifende Komponenten wie eine gemein-
sam genutzte Codeliste und aufeinander abgestimm-
te Testfälle entwickelt und bereitgestellt werden. 

XFall
In 2022 wurde eine Arbeitsgruppe des föderalen IT-
Architekturboards aufgebaut. Diese evaluiert unter 
der Moderation der FITKO unter anderem, ob und in 
welcher Form eine separate Nutzung der beiden 
Standards XFall-Daten und XFall-Container unabhän-
gig von den IT-Planungsrats-Produkten FIT-Connect 
und Föderales Informationsmodell (FIM) erforderlich 
ist. Die Grundidee des Standards XFall-Container 
wurde bei der Konzeption von FIT-Connect aufge-
griffen – aber mit dem Ziel unter anderem, einen tech-
nologieunabhängigeren Ansatz zu ermöglichen.
	 In 2023 entwickelt die FITKO in Zusammenarbeit 
mit der Arbeitsgruppe des föderalen IT-Architektur-
boards einen Architekturansatz mit Blick auf die Be-
darfe für die Umsetzung von Anträgen im OZG-Kon-
text. Dabei wird auch über die zukünftige Notwen-
digkeit und Gestaltung der XFall-Standards entschie-
den. 

DCAT-AP.de 
DCAT-AP.de ist der Metadatenstandard für den  
Austausch allgemeiner offener Verwaltungsdaten. 
DCAT-AP.de ist eine nationale Ableitung des DCAT- 
AP-Standards, der Grundlage für den Datenaus-
tausch auf europäischer Ebene ist. Insofern ist es 
wichtig, dass zum einen die Entwicklungen des eu-
ropäischen DCAT-AP-Standards (aktuelle Version 
2.1.1) auch in den deutschen Standard DCAT-AP.de 
übernommen werden. Zum anderen müssen auch 
nationale Entwicklungen in den deutschen Standard 
implementiert werden.
	 Um diesen Anforderungen nachzukommen, wur-
de die in 2021 entwickelte Version 2.0 in das GovDa-
ta-Portal implementiert und der DCAT-AP.de-Valida-

tor aktualisiert, mit dem die datenbereitstellenden 
Stellen die Qualität der Metadaten eigenständig 
überprüfen können.
	 Im Verlauf des Jahres 2023 wird die Anlieferung 
der Metadaten in der DCAT-AP.de-Version 2.0 und 
höher verpflichtend. Eine Weiterentwicklung des 
Standards an die Bedürfnisse der Nutzenden wird im 
engen Austausch sowohl auf europäischer als auch 
nationaler Ebene vorangetrieben.

XDomea 
XDdomea ist ein vom IT-Planungsrat verbindlich vor-
gegebener Standard für den IT-gestützten Aus-
tausch und die Aussonderung von Akten, Vorgän-
gen und Dokumenten. XDomea ist damit eine we-
sentliche Basis für die medienbruchfreie Zusammen-
arbeit innerhalb und zwischen Organisationen der 
öffentlichen Verwaltung.
	 Im Jahr 2022 bildeten der gezielte Austausch mit 
den unterschiedlichen Stakeholdern des Standards 
und die Herausgabe unterstützender Werkzeuge 
die Arbeitsschwerpunkte des Betriebs. Aufgrund 
vielfacher Bedarfsmeldungen wurde ein Werkzeug 
entwickelt, das die Einführung, Konfiguration und 
Nutzung des Standards vereinfachen und beschleu-
nigen wird.
	 Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt im Jahr 2022 war 
die verbesserte Unterstützung der Anwendung des 
Standards bei Bund und Ländern. In diesem Zusam-
menhang fand eine intensive Zusammenarbeit mit 
der Arbeitsgruppe „xdomea:Verwaltung“ statt, die 
sich die Harmonisierung der bund-/länderübergrei-
fenden Nutzung des Standards zum Ziel gesetzt hat.
	 Im Jahr 2023 bilden die gezielte Unterstützung 
von Anwender:innen und Umsetzungsprojekten des 
Standards die Arbeitsschwerpunkte des Betriebs. Die-
se umfassen neben der Beratung insbesondere den 
Support mittels einer erweiterten Bereitstellung unter-
stützender Materialien.
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FIM-Standards 
XDatenfelder
Um einen effizienten Datenaustausch in FIM zu ga-
rantieren, dient der Standard XDatenfelder dem Aus-
tausch von FIM-Ergebnissen im Baustein Datenfelder. 
Die Bedeutung des Standards zeigt sich vor allem in 
der täglichen Bereitstellung von Informationen 
durch den FIM-Baustein Datenfelder. Um in diesem 
Zusammenhang auch weiterhin einen reibungslo-
sen und effizienten Austausch von Informationen 
gewährleisten zu können, wird der Standard regel-
mäßig beleuchtet und zukünftige Anpassungsmög-
lichkeiten eruiert. Dies geschieht insbesondere im 
Hinblick auf die Umsetzungsplanung einer zentralen 
Austauschplattform für Ergebnisse der Länder und 
des Bundes.

XProzess  
Der Standard XProzess dient im FIM-Kontext dem 
Austausch von Prozesskatalogen, Prozesssteckbrie-
fen und Prozessmodellen. Auch er ermöglicht ge-
mäß dem XÖV-Regelwerk eine Tool-unabhängige 
Modellierung und Weiterleitung der FIM-Ergebnisse 
zwischen Bund und Ländern oder an Dritte zur 
Nachnutzung in Fachverfahren. Durch die fortlau-
fende Anpassung bestehender Codelisten konnte 
die Qualität des Standards nachhaltig verbessert 
werden. Zudem wurde, vor allem mit Blick auf die 
Umsetzung der zentralen Austauschplattform (Sam-
melrepository) im Baustein Prozesse, die Hand-
lungsanweisung zum Standard angepasst. Um die 
Interoperabilität in FIM nachhaltig zu festigen, er-
gibt sich mit Blick auf das Jahr 2023 die Planung ei-
ner Aktualisierung von XProzess auf die Version 2.0.2. 

XZuFi
Das Ziel des XZuFi-Standards ist der von Produkt 
und Herstellern unabhängige Austausch von Infor-
mationen zu Verwaltungsdienstleistungen zwi-
schen den hierfür zuständigen Organisationseinhei-
ten. Eine Vielzahl von Systemen im öffentlichen Be-
reich (z. B. der Portalverbund) benötigt Daten, die 
originär in Zuständigkeitsfindern erhoben bzw. ver-
waltet werden. Um die Interoperabilität dieser Sys-
teme fortlaufend zu sichern, wurde im Jahr 2022 das 

Betriebs- und Pflegekonzept von XZuFi aktualisiert. 
In einem neu gegründeten Änderungsbeirat wur-
den und werden die Anforderungen an die neue 
Version des Standards (XZuFi 2.3) erarbeitet.  Dabei 
setzt sich der Änderungsbeirat neben den FIM-Sta-
keholdern aus Vertreter:innen der Bundes- und Lan-
desredaktionen, dem Portalverbund, der 115 und 
den nationalen SDG-Koordinator:innen zusammen.

XBau / XPlanung / XBreitband / XTrasse 
Die Entwicklung von XPlanung stand ganz im Zei-
chen des neuen Major Release XPlanGML 6.0. We-
sentliche Neuerung ist ein grundlegend überarbei-
tetes Datenmodell für die Landschaftsplanung. Hin-
zu kommt u. a. die Überarbeitung der Erfassung von 
Zweckbestimmungen wie z. B. für Wohn- und Grün-
flächen. Das neue Datenmodell befindet sich aufsei-
ten der Softwarehersteller:innen in der Implementie-
rungsphase.
	 Für XBau standen Updates auf die Versionen 2.3 
und 2.3.1 im Vordergrund. Darin eingeflossen sind 
zahlreiche Anpassungen an die Baugenehmigungs-
verfahren in den Bundesländern, die die Anforde-
rungen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) in Form 
von Bauportalen umsetzen. Der Datenaustausch 
zwischen diesen Portalen und den Fachverfahren 
der Baugenehmigungsbehörden wird über XBau-
Nachrichten erfolgen.
	 Die Entwicklung der neuen Standards XBreit-
band und XTrasse geriet 2022 ins Stocken, da die 
geplante Implementierung der veröffentlichten 
Versionen im OZG-Breitbandportal nicht erfolgte. 
Damit verzögert sich auch die Integration der be-
reits untersuchten Anwendungsfälle in den Nach-
richtenstand XBreitband. 
	 Für XTrasse hat die XLeitstelle ein umfangreiches 
Paket von Anwendungen entwickelt, um Leitungs-
pläne mit Open-Source-Werkzeugen zu erstellen, zu 
veröffentlichen und auszutauschen. Hierbei kom-
men u. a. neueste OGC-Standards zum Einsatz. Die 
entsprechenden Anwendungen werden online un-
ter OpenCoDE.de bereitgestellt. 
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	 Darüber hinaus wurden 2022 weitere Testwerk-
zeuge der XLeitstelle kontinuierlich weiterentwi-
ckelt (XPlan-Validator) oder neu publiziert (XML-
Nachrichten-Tool).
	 Für XPlanung stehen im Jahr 2023 die Neuord-
nung des Datenmodells für Präsentationsobjekte, der 
Aufbau eines Signaturenkatalogs sowie die teilweise 
Neuordnung und Harmonisierung von standardinter-
nen Aufzählungen und externen Codelisten an. 
	 XBau wird auch in 2023 zahlreiche Anforderun-
gen aus den Baugenehmigungsverfahren in den 
Standard einarbeiten. Hinzu kommt die Integration 
der Kommunikation zwischen Akteuren wie Kam-
mern und Prüfingenieur:innen mit den Genehmi-
gungsbehörden über XBau-Nachrichten.
	 XBreitband und XTrasse werden in 2023 erstmals 
im Austausch von Fachverfahren mit dem OZG-
Breitbandportal zum Einsatz kommen. Die Praxiser-
fahrungen werden in die Weiterentwicklung der 
Standards für weitere Anwendungsfälle einfließen.
	 Die Testwerkzeuge der 4 Standards werden auch 
in 2023 bedarfsgerecht gepflegt und erweitert.

Begleitung der Standardisierung und 
Umsetzung eines einheitlichen Zeichensatzes
Bedingt durch die zunehmende Globalisierung und 
die Vielzahl von Geflüchteten und Asylsuchenden ist 
es unerlässlich, dass auch Namen mit Buchstaben, 
die in der deutschen Sprache unbekannt oder un-
gebräuchlich sind, in allen IT-Verfahren der öffentli-
chen Verwaltung zuverlässig verarbeitet werden 
können. Das ist derzeit nicht immer gegeben, weil 
insbesondere ältere IT-Verfahren Probleme mit der 
Verarbeitung von „Sonderzeichen“ haben. Auf Initia-
tive des IT-Planungsrats ist daher die DIN 91379 ent-
wickelt worden, die festlegt, welche Zeichen des in-
ternationalen Unicode-Standards von allen IT-Ver-
fahren der öffentlichen Verwaltung unterstützt wer-
den müssen. Die DIN 91379 wurde im August 2022 in 
Kraft gesetzt. In Vergabeverfahren für öffentliche IT 
kann nun die Konformität zur Norm verlangt werden. 
Damit ist, wie geplant, ein sehr wichtiger Meilenstein 
erreicht worden.

	 Weil Datenübermittlungen im europäischen Bin-
nenmarkt immer wichtiger werden, wird als Nächs-
tes eine europäische Norm angestrebt, die dann für 
europäische IT-Vorhaben wie beispielsweise 
den europäischen Verbund Single Digital 
Gateway (SDG) einschlägig werden wird. 
Durch die Existenz einer nationalen 
Norm bestehen sehr gute 
Chancen, dass die ursprünglich 
für den IT-Planungsrat erstellten 
Ergebnisse europaweit 
verbindlich werden.
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Wirtschaftsplan FITKO 2022

Im Jahr 2022 bewirtschaftete die FITKO zwei Bud-
get: das Stammbudget, in dem die laufenden Auf-
gaben der FITKO und des IT-Planungsrats abgebil-

det sind, und das Digitalisierungsbudget mit den 
Maßnahmen des IT-Planungsrats zur Digitalisierung 
der Verwaltung im föderalen Kontext.

Stammbudget 2022
Das Stammbudget wird zu 25 % vom Bund und zu 
75 % von den Ländern zu Anteilen nach dem König-
steiner Schlüssel finanziert. Vorab zahlt Hessen als 
Sitzland einen Anteil von 10 % der Personal- und Ver-
waltungskosten. Das Stammbudget 2022 in Höhe 
von 35,5 Mio. EUR enthält auch die von der FITKO 
übernommenen Produkte des IT-Planungsrats.

Produkte
Im Jahr 2022 wurden die Interoperable Servicekon-
ten (FINK), die Digitale Hochschulplattform (eGov-
Campus), die Online-Sicherheitsprüfung (OSiP) und 
der FIT-Store erstmals über das Stammbudget finan-
ziert. 

Für die folgenden Produkte wurden 2022 insgesamt 
Mittel in Höhe von 23,4 Mio. EUR eingesetzt:
•	 �Deutsches Verwaltungsdiensteverzeichnis (DVDV)
•	 Behördenfinder Deutschland (BFD)
•	 Föderales Informationsmanagement (FIM)
•	 Datenportal für Deutschland (GovData)
•	 Portalverbund Online-Gateway (PVOG)
•	 Interoperable Servicekonten (FINK)
•	 Digitale Hochschulplattform (eGovCampus)
•	 Online-Sicherheitsprüfung (OSiP)
•	 FIT-Store
•	 FIT-Connect

Projekte
Über den Wirtschaftsplan 2022 wurde mit 181,1 TEUR 
das Projekt „Umsetzung der Leitlinie für Informati-
onssicherheit“ finanziert.

Standards
2022 wurden die Aufwände für die von der Koordi-
nierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) betreuten 
Standards XÖV-Standardisierungsrahmen, OSCI-Trans- 
port, XRechnung, Peppol Authority, XDomea und  

A U S G A B E N  2 0 2 2  	 S O L L  E U R I S T  E U R

Personalausgaben 7.747.906 6.366.936

Allgemeine Verwaltungsausgaben 1.137.185 1.034.947

Ausgaben für Verwaltungsdienstleistungen 777.182 606.969

Aufgaben und Veranstaltungen des IT-Planungsrats 760.000 703.815

Projekte des IT-Planungsrats 445.000 181.098

Standards 3.295.850 3.136.635

Produkte 23.816.117 23.442.011

Gesamtausgaben 37.979.241 35.472.412
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einheitlicher Zeichensatz dargestellt. Außerdem die 
Kosten für Entwicklung, Pflege und Betrieb von wei-
teren Standards wie XÖV-Zertifizierung, XVergabe, 
XFall, DCAT-AP, XDatenfelder, XProzess, XZufi und 
XBau/XPlanung. Insgesamt wurden für Standardisie-
rung in 2022 Mittel in Höhe von 3,1 Mio. EUR aufge-
wendet.

Personalkosten FITKO
Die FITKO startete in das Jahr 2022 mit 42 Beschäftig-
ten. Im Jahresverlauf konnten weitere 8 Stellen be-
setzt werden, sodass zum Jahresende 2022 50 Be-
schäftigte tätig waren. Der Personalaufwand hierfür 
betrug im Jahr 2022 insgesamt 6,4 Mio. EUR. Der Auf-
wand für Verwaltungskosten betrug 1,6 Mio. EUR.

PRODUKTE

 23,4 Mio.
STANDARDS

 3,1 Mio.

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

 0,7 Mio.
PROJEKTE

 0,2 Mio.

PERSONAL  
UND VERWALTUNG

 8,0 Mio.
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Digitalisierungsbudget 2022
Für die Jahre 2020 bis einschließlich 2022 stand ein 
Digitalisierungsbudget in Höhe von bis zu 180 Mio. 
EUR für föderale Digitalisierungsmaßnahmen bereit. 
Die Finanzierung des Budgets erfolgt zu 35 % durch 
den Bund und zu 65 % durch die Länder. Die Auftei-
lung der Länderanteile richtet sich nach dem König-
steiner Schlüssel. 

Geplante Aktivitäten 2020 bis 2022
Für die Jahre 2020 bis 2022 waren konkrete Projekte 
für eine Finanzierung aus dem Digitalisierungsbud-
get geplant sowie zusätzlich ein Budgetrahmen für 
die Förderung spezifischer, jährlich auszuwählen- 
der Projekte vorgesehen. Auf Basis dieser Planung 
wurden die konkreten Budgets der Maßnahmen  
mit einem Gesamtbetrag für 2022 in Höhe von 
65.046.887 EUR festgelegt.

D I G I T A L I S I E R U N G S B U D G E T
PROJEK TE

P L A N 
2 0 2 0 –2 0 2 2

(TEUR)

I S T
 2 0 2 0 –2 0 2 2

(TEUR)

I S T
 2 0 2 2
(TEUR)

Referenzimplementierungen (tlw.*) 30.000 28.867 -5.280

Standards und Schnittstellen 8.500 6.542 4.278

Digitalisierungslabore 30.000 1.413 -150

Portalverbund Online-Gateway 22.500 9.276 0

Qualifizierung öffentlicher Sektor 2.000 2.000 290

Unternehmenskonto* 3.000 630 -9.362

Hochschulplattform „eGovernment“ 2.000 2.243 0

Föderales IT-Architekturmanagement 7.500 5.440 3.844

Registermodernisierung 14.450 21.938 18.304

Interoperable Servicekonten 5.500 6.500 0

Föderales Informationsmanagement 14.150 4.073 0

Portalverbund 18.500 0 0

Gemeinsame Komponenten des IT-Planungsrats 9.000 65.660 49.485

Kommunikation (intern/extern) 5.900 979 820

Bewirtschaftung Digitalisierungsbudget 6.700 3.629 2.838

Summe 179.700 159.386 65.067

* Wechsel der Finanzierung über Konjunkturpaket
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Verwendung des Budgets 2022
Für Digitalisierungsmaßnahmen waren in 2022 für 
die Jahre 2020 bis 2022 159,4 Mio. EUR, also 88,5 % 
des gesamten Digitalisierungsbudgets zugesagt. Für 
das Jahr 2022 ergaben sich ein Mittelabfluss in Höhe 
von 780 TEUR und eine Mittelbindung von 64,3 Mio. 
EUR. Damit waren 100  % des Digitalisierungsbud-
gets 2022 bis zum Jahresende tatsächlich veraus-
gabt oder durch konkrete Beauftragung gebunden.
	 Durch den Transfer von Referenzimplementierun-
gen in das Konjunkturpaket des Bundes wurden 17,6 
Mio. EUR Haushaltsmittel für weitere Digitalisierungs-

maßnahmen verfügbar. Der Verwaltungskostenanteil 
für Personal und sonstige Verwaltungsausgaben liegt 
mit 3,6 Mio. EUR bei 2,3 %.
	 Das Digitalisierungsbudget war für die Jahre 2020 
bis 2022 festgelegt. Eine Nachfolgeregelung zur Fi-
nanzierung föderaler Digitalisierungsmaßnahmen ist 
bislang nicht getroffen. Laufende Projekte werden ab 
2023 im Stammbudget bewirtschaftet. Zusätzlich 
sind 2023 im Stammbudget 18,2 Mio. EUR für weitere 
föderale Digitalisierungsmaßnahmen verfügbar.

DIGITALISIERUNGS-
BUDGET 2020–2022

 159,4 Mio.

2023 FF. FÜR
LAUFENDE PROJEKTE

 88,6 Mio.ZAHLUNG 2021

 38,6 Mio.

ZAHLUNG 2022

 12,7 Mio.

ZAHLUNG 2020

 19,5 Mio.

RÜCKZAHLUNG
WECHSEL KONJUNKTURPAKET

 17,8 Mio.
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G LO S S A RA B K Ü R Z U N G E N

API: Application Programming Interface bezeichnet eine 
Programmierschnittstelle für die Anbindung und 
Interaktion zwischen Software-Systemen. Programmie-
rer:innen nutzen die API, um die Kommunikation 
zwischen einem bestehenden System (z. B. Betriebssys-
tem, Anwendung) und dem eigenen Programm zu 
ermöglichen. 

CERT: Computer Emergency Response Team. Es setzt 
sich aus IT-Spezialist:innen und Sicherheitsfachleuten 
zusammen, die an der Lösung von konkreten Sicher-
heitsvorfällen arbeiten. Ein CERT kommt z. B.bei gezielten 
Serverangriffen zum Einsatz. 

De-Mail: Ein auf E-Mail-Technik beruhendes, hiervon 
aber technisch getrenntes Kommunikationsmittel, das 
eine sichere und vertrauliche Kommunikation im 
Internet ermöglicht.  

DMS: Ein Dokumentenmanagement-System ist ein 
System, das der elektronischen Verwaltung, Nachverfol-
gung und Archivierung von Dokumenten dient. 

eID(-Strategie): Gesamtstrategie für den Einsatz 
elektronischer Identifizierungs- und Signaturverfahren 
im E-Government. 

eIDAS-Verordnung: electronic IDentification, Authenti-
cation and trust Services, kurz: eIDAS-Verordnung, enthält 
verbindliche europaweit geltende Regelungen in den 
Bereichen „Elektronische Identifizierung“ und „Elektroni-
sche Vertrauensdienste“. Mit der Verordnung werden 
einheitliche Rahmenbedingungen für die grenzüber-
schreitende Nutzung elektronischer Identifizierungsmittel 
und Vertrauensdienste geschaffen. Als EU-Verordnung ist 
diese unmittelbar geltendes Recht in allen 27 EU-Mitglied-
staaten sowie im Europäischen Wirtschaftsraum.

BFD	 Behördenfinder Deutschland

BMI	� Bundesministerium des Innern 
und für Heimat

BMWK	� Bundesministerium für  
Wirtschaft und Klimaschutz 

BSI	� Bundesamt für Sicherheit in 
der  Informationstechnik

CdSK	� Chefinnen und Chefs der 
Staats- und Senatskanzleien 
der Länder

ChefBK	� Chef des Bundeskanzleramtes

DVDV	� Deutsches 
Verwaltungsdiensteverzeichnis

eGov	 eGovernment

FIM	� Föderales 
Informationsmanagement

FINK 	� Föderiertes Identitäts
management interoperabler 
Nutzer:innenkonten

FITKO	 Föderale IT-Kooperation

GDI-DE	� Geodateninfrastruktur 
Deutschland

GMM	 Governikus MultiMessenger

InfoSic 	 Informationssicherheit

ITZ-Bund	� Informationstechnikzentrum 
Bund

KoSIT	� Koordinierungsstelle für 
IT-Standards

OSiP	 Online-Sicherheitsprüfung

OZG	 Onlinezugangsgesetz
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EfA-Prinzip: Das „Einer für Alle“-Prinzip bedeutet im 
Kontext der OZG-Umsetzung, dass ein Land eine 
Online-Lösung für eine Verwaltungsleistung zentral mit 
Landes-IT-Dienstleister:innen entwickelt und betreibt 
sowie anderen Ländern zur Mitnutzung bereitstellt. 

E-Government: Als elektronische Behördendienste oder  
E-Government werden alle Prozesse der öffentlichen 
Willensbildung, der Entscheidungsfindung und Leis-
tungserstellung in Politik, Staat und Verwaltung 
bezeichnet, die unter Nutzung von Informations- und 
Kommunikationstechnologien stattfinden.

Interoperable Nutzer:innenkonten/Servicekonten: 
Unter Nutzer:innenkonten versteht man Konten von 
natürlichen Personen oder Institutionen, die es ihnen 
ermöglichen, sich bei der Nutzung von elektronischen 
Verwaltungsdienstleistungen von Bund, Ländern oder 
Kommunen einheitlich zu identifizieren. Um mit nur 
einem Nutzer:innenkonto alle Online-Dienstleistungen 
von Bund, Ländern und Kommunen nutzen zu können, 
müssen die Nutzer:innenkonten interoperabel sein, d. h., 
sie müssen mit verschiedenen Systemen und Techniken 
der Bundes-, Landes- und kommunalen Ebene zusam-
menarbeiten können. 

KI: Künstliche Intelligenz ist der Sammelbegriff für 
computergestützte Systeme und Techniken, die ein 
ähnliches intelligentes Verhalten aufweisen, wie es 
Menschen beim Lösen von Problemen zeigen. 

Once-Only-Prinzip: Mit dem Once-Only-Prinzip soll 
erreicht werden, dass Bürger:innen sowie Unternehmen 
ihre Daten nur noch einmalig an die Verwaltung über
mitteln müssen. Mit dem Einverständnis der Nutzer:innen 
kann bei weiteren Anliegen durch die jeweilige Behörde 
bei Bedarf auf diese Daten zugegriffen werden.

Open Data: Open Data ist ein Prinzip, bei dem durch 
die  Bereitstellung offener Daten aus Wirtschaft, Wissen-
schaft und Verwaltung ein Mehrwert generiert werden 
kann. In der Regel geht es bei Open Data um nicht 
personenbezogene oder zumindest anonymisierte 
Daten.

Portalverbund: Technische Verknüpfung der Verwal-
tungsportale von Bund, Ländern und Kommunen, mit 
der ein einheitlicher Zugang zu digitalen Verwaltungs-
leistungen auf den unterschiedlichen Portalen ermög-
licht wird.

Referenzimplementierung: Umgesetzter Software- 
Standard, der bei der Verfahrungsentwicklung als Vorbild 
für die Umsetzung dient.

Registermodernisierung: In Deutschland existieren 
rund 220 Registertypen. Sie sind kaum miteinander 
vernetzt, was dazu führt, dass Daten von Bürger:innen 
oft unnötig mehrfach erfasst werden müssen. Um den 
Anforderungen der Digitalisierung zu entsprechen, 
sollen alle öffentlichen Register in Deutschland moderni-
siert werden. Im Zuge der Registermodernisierung 
werden die Register vernetzt, sodass Daten – daten-
schutzkonform – leichter ausgetauscht werden können. 

SDG: Mit dem Single Digital Gateway soll durch einen 
Portalverbund ein einheitlicher digitaler Zugang zu 
Verwaltungsleistungen innerhalb der EU geschaffen  
werden. Als Plattform wird das Portal „Ihr Europa“ 
genutzt und weiter ausgebaut. 
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